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Die im Bercieh der EnergielicferungsVcrhältnisse für den Pall 
einer durch die Unw irksam keit einer form ularm äßig verein­
barten Preisänderungsklausel entstandenen Regelungslücke 
im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung entwickelte 
D reijahreslösung des Senats ist für Fernw ärnieliefcrungsver- 
hältnisse angesichts der diese kennzeichnenden Besonderhei­
ten (insbesondere hohe Investitionen des Fernwärmeversor- 
gers und regelmäßig sehr lange M indestvcrtragslaufzcitcn) 
dahingehend fortzuentw ickeln, dass die Parteien des Fern- 
w ärm elieferungsvertrages, wenn sie erkannt hatten, dass die 
W irksam keit der vereinbarten Preisanpassungsklausel unsi­
cher war, bei einer angem essenen, objektiv-generalisierenden 
Abw ägung ihrer Interessen nach Treu und Glauben (auch) 
eine Regelung vereinbart hätten, wonach ein vom  Fernwär­
mekunden bereits frühzeitig -  innerhalb von drei Jahren 
nach Z ugang der ersten Jahresabrechnung -  erklärter, aber 
erfolglos gebliebener W iderspruch gegen eine Preiserhöhung 
seine W irkung verliert, wenn der K unde nicht spätestens bis 
zum A blau f von weiteren drei Jahren ab der Erklärung des 
W iderspruchs in geeigneter Weise gegenüber dem Fernw är­
m eversorger deutlich macht, dass er auch jetzt noch an seiner 
frühzeitig geäußerten Beanstandung festhält...............................  I

a) Bei der Beurteilung, ob  eine geschäftliche H andlung der 
öffentlichen H and vorliegt, ist im Interesse eines funktionie­
renden W ettbewerbs zu berücksichtigen, dass die öffentliche 
Hand im G egensatz zu privaten Unternehm en nicht auf die 
Erzielung von Gewinnen angewiesen ist und Verluste durch 
Steuern, Abgaben oder Beiträge decken kann. Geschäftliche 
H andlungen der öffentlichen H and weisen aus diesem Grund 
nicht zw ingend einen U nternehm ensbezug im Sinne einer auf 
den entgeltlichen A bsatz  von Waren oder Dienstleistungen 
gerichteten Beteiligung am w irtschaftlichen Verkehr auf.
b) Wird allein das A ngebot kostenloser Stellenanzeigen im
O nline-Portal eines Landkreises und nicht ein redaktioneller 
Teil als Verstoß gegen die M arktverhaltensregelung der S taats­
ferne der Presse beanstandet, ist nur dieses Angebot in den 
Blick zu nehmen, da nur dieser w irtschaftliche Aspekt in Rede 
steht, der ebenfalls von der Pressefreiheit um fasst wird, die 
sich au f den Anzeigenteil erstreckt. D as A ngebot kostenloser 
Stellenanzeigen birgt die G efahr existenzieller Schäden für 
die Presse, weil Unternehm en nicht mehr in der Tageszeitung 
oder deren O nline-A usgabe, sondern bei der Kom m une be­
ziehungsw eise dem Landkreis inserieren. (» Jo b b ö rse " ) ..........  39

Ein U rteil,dessen Tenor in sich selbstunauflösbarw idersprüch- 
lich ist, ist insgesamt aufzuheben und zw ar auch insoweit, als es 
zugunsten der Partei ergangen ist, die Revision eingelegt hat. 50

Z ur W irksam keit der ordentlichen K ün digun g eines Z ah­
lungsdiensterahm envertrags nach Art. 19 Abs. I A G B-Ban- 
ken durch eine G enossenschaftsbank gegenüber einem K un­
den, der auch Mitglied der G enossenschaft ist ............................  63
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